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RICHTLINIE 2002/20/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
UND DES RATES

vom 7. März 2002

über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste (Genehmigungsrichtlinie)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN
UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die öffentliche Anhörung zu dem Bericht von 1999 über den
Rechtsrahmen für Kommunikationsdienste, deren Ergebnisse
sich in der Mitteilung der Kommission vom 26. April 2000 wi-
derspiegeln, sowie die Feststellungen der Kommission in ihren
Mitteilungen über den Fünften und Sechsten Bericht über die
Umsetzung des Reformpakets für den Telekommunikationssektor
haben bestätigt, dass eine stärker harmonisierte und weniger
schwerfällige Regelung des Marktzugangs für elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste in der ganzen Gemeinschaft not-
wendig ist.

(2) Die Konvergenz der unterschiedlichen elektronischen Kommuni-
kationsnetze und -dienste und ihrer Technologien verlangt eine
Genehmigungsregelung, die für alle vergleichbaren Dienste in
gleicher Weise und unabhängig von der eingesetzten Technologie
gilt.

(3) Ziel dieser Richtlinie ist es, einen rechtlichen Rahmen für die
freie Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste zu schaffen, wobei diese lediglich den Bestimmungen
dieser Richtlinie und etwaigen Einschränkungen gemäß
Artikel 46 Absatz 1 des Vertrags, insbesondere Maßnahmen be-
treffend die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit und
die öffentliche Gesundheit unterliegt.

(4) Diese Richtlinie regelt die Genehmigung aller elektronischen
Kommunikationsnetze und -dienste unabhängig davon, ob sie
für die Allgemeinheit bereitgestellt werden oder nicht. Dies ist
wichtig, damit dafür gesorgt ist, dass für beide Gruppen von
Anbietern objektive, transparente, nichtdiskriminierende und ver-
hältnismäßige Rechte, Bedingungen und Verfahren gelten.

(5) Diese Richtlinie gilt nur dann für die Einräumung von Rechten
für die Nutzung von Funkfrequenzen, wenn die Nutzung mit der
Bereitstellung eines elektronischen Kommunikationsnetzes oder -
dienstes, normalerweise gegen Entgelt, verbunden ist. Die Eigen-
nutzung von Funkendgeräten auf der Grundlage der nicht aus-
schließlichen Nutzung bestimmter Funkfrequenzen durch einen
Nutzer, die nicht im Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen
Tätigkeit steht, wie zum Beispiel die Nutzung eines CB-Bands
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durch Funkamateure, stellt keine Bereitstellung eines elektron-
ischen Kommunikationsnetzes oder -dienstes dar und unterliegt
daher nicht dieser Richtlinie. Diese Nutzung wird von der Richt-
linie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendein-
richtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer
Konformität (1) erfasst.

(6) Die Bestimmungen über den freien Verkehr mit Zugangskontroll-
systemen und die freie Bereitstellung von auf derartigen Systemen
beruhenden geschützten Diensten sind in der Richtlinie 98/84/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November
1998 über den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diens-
ten und von Zugangskontrolldiensten (2) niedergelegt. Die Geneh-
migung dieser Systeme und Dienste braucht daher nicht im Rahmen
der vorliegenden Richtlinie geregelt zu werden.

(7) Für die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -
dienste sollte das am wenigsten schwerfällige Genehmigungssys-
tem gewählt werden, um die Entwicklung neuer elektronischer
Kommunikationsdienste und gesamteuropäischer Kommunika-
tionsnetze und -dienste zu fördern und um Anbietern und Nutzern
dieser Dienste die Möglichkeit zu geben, von den Größenvortei-
len des Binnenmarktes zu profitieren.

(8) Diese Ziele lassen sich am besten durch eine Allgemeingenehmi-
gung für alle elektronischen Kommunikationsnetze und -dienste
erreichen, bei der keine ausdrückliche Entscheidung und kein
Verwaltungsakt seitens der nationalen Regulierungsbehörde not-
wendig sind und sich die verfahrensrechtlichen Erfordernisse auf
die Notifizierung beschränken. Wenn die Mitgliedstaaten vor-
schreiben, dass die Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze
oder -dienste die Aufnahme ihrer Tätigkeit melden müssen, so
können sie auch verlangen, dass die Meldung durch eine rechtlich
anerkannte postalische oder elektronische Bestätigung des Ein-
gangs der Meldung belegt wird. Diese Bestätigung sollte keines-
falls in einem Verwaltungsakt der nationalen Regulierungsbe-
hörde, bei der die Meldung zu erfolgen hat, bestehen oder einen
derartigen Verwaltungsakt erfordern.

(9) Die mit einer Allgemeingenehmigung verbundenen Rechte und
Pflichten eines Unternehmens müssen ausdrücklich in diese Ge-
nehmigung eingeschlossen werden, damit in der ganzen Gemein-
schaft gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten und grenzüber-
schreitende Verhandlungen über die Zusammenschaltung öffentli-
cher Kommunikationsnetze erleichtert werden.

(10) Die Allgemeingenehmigung berechtigt Unternehmen, die für die
Allgemeinheit elektronische Kommunikationsnetze und -dienste
bereitstellen, die Zusammenschaltung nach den Bestimmungen
der Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen
Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie de-
ren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) (3) auszuhandeln.
Unternehmen, die für andere Abnehmer als die Allgemeinheit
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste bereitstellen,
können die Zusammenschaltung zu kommerziellen Bedingungen
aushandeln.

(11) Die Einräumung besonderer Rechte kann auch weiterhin für die
Nutzung von Funkfrequenzen und Nummern einschließlich Kurz-
vorwahl des nationalen Nummernplans notwendig sein. Nut-
zungsrechte für Nummern können auch aufgrund eines europä-
ischen Nummernplans zugewiesen werden, z. B. der virtuelle
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Ländercode „3883“, der den Mitgliedsländern der Europäischen
Konferenz der Verwaltungen für Post und Fernmeldewesen
(CEPT) zugewiesen wurde. Diese Nutzungsrechte sollten nur ein-
geschränkt werden, wenn dies angesichts des begrenzten Fre-
quenzspektrums unumgänglich und zur Sicherung einer effizien-
ten Nutzung desselben notwendig ist.

(12) Mit dieser Richtlinie wird keine Vorentscheidung darüber getrof-
fen, ob Funkfrequenzen unmittelbar den Anbietern elektronischer
Kommunikationsnetze oder -dienste oder den Rechtsträgern zuge-
wiesen werden, die diese Netze oder Dienste nutzen. Bei diesen
Rechtsträgern kann es sich um Anbieter von Rundfunk- oder Fern-
sehinhalten handeln. Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten fest-
gelegten speziellen Kriterien und Verfahren zur Vergabe von Nut-
zungsrechten für Funkfrequenzen an Anbieter von Rundfunk- oder
Fernsehinhaltsdiensten zur Verfolgung von im allgemeinen Inte-
resse liegenden Zielen im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht
sollte das Verfahren zur Zuteilung von Funkfrequenzen unter allen
Umständen objektiv, transparent, nichtdiskriminierend und verhält-
nismäßig sein. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs müssen
nationale Beschränkungen der durch Artikel 49 des Vertrags ge-
währleisteten Rechte objektiv gerechtfertigt und verhältnismäßig
sein und dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung
der von den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Gemeinschafts-
recht festgelegten Ziele des Allgemeininteresses erforderlich ist.
Die Verantwortung für die Einhaltung der mit dem Recht zur Nut-
zung einer Funkfrequenz verbundenen Verpflichtungen und der mit
der Allgemeingenehmigung verbundenen Bedingungen sollte unter
allen Umständen bei dem Unternehmen liegen, dem das Recht zur
Nutzung der Funkfrequenz gewährt wurde.

(13) Als Teil des Verfahrens für die Vergabe von Nutzungsrechten für
eine Funkfrequenz können die Mitgliedstaaten überprüfen, ob der
Antragsteller in der Lage sein wird, die mit diesen Rechten ver-
knüpften Bedingungen zu erfüllen. Zu diesem Zweck kann der
Antragsteller aufgefordert werden, die Informationen vorzulegen,
die zum Nachweis seiner Fähigkeit, diese Bedingungen zu erfül-
len, erforderlich sind. Werden diese Informationen nicht vorge-
legt, kann der Antrag auf das Nutzungsrecht für eine Funkfre-
quenz abgelehnt werden.

(14) Die Mitgliedstaaten sind weder dazu verpflichtet noch daran geh-
indert, Rechte zur Nutzung von Nummern ihres jeweiligen na-
tionalen Nummerierungsplans oder Rechte zur Installation von
Anlagen anderen Unternehmen als den Anbietern elektronischer
Kommunikationsnetze oder -dienste zu gewähren.

(15) Die Bedingungen, die an eine Allgemeingenehmigung und an
besondere Nutzungsrechte geknüpft werden können, sollten auf
das absolut Notwendige beschränkt werden, damit die Anforde-
rungen und Verpflichtungen des Gemeinschaftsrechts und der
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die mit dem Gemeinschafts-
recht im Einklang stehen, erfüllt werden.

(16) Bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten, die
nicht für die Allgemeinheit bereitgestellt werden, sollten weniger
zahlreiche und weniger strenge Bedingungen vorgeschrieben wer-
den als für die elektronischen Kommunikationsnetze und -dienste,
die für die Allgemeinheit bereitgestellt werden.

(17) Besondere Pflichten, die Anbietern elektronischer Kommunika-
tionsnetze und -dienste mit beträchtlicher Marktmacht im Sinne
der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen
für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste
(Rahmenrichtlinie) (1) nach dem Gemeinschaftsrecht auferlegt
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werden können, sollten von den mit einer Allgemeingenehmigung
verbundenen allgemeinen Rechten und Pflichten getrennt werden.

(18) Die Allgemeingenehmigung sollte nur Bedingungen enthalten,
die speziell für den Bereich der elektronischen Kommunikation
gelten. Sie sollte nicht an Bedingungen geknüpft werden, die
bereits aufgrund anderer, nicht branchenspezifischer nationaler
Rechtsvorschriften einzuhalten sind. Die nationalen Regulierungs-
behörden können Netzbetreiber und Diensteanbieter jedoch über
andere Rechtsvorschriften unterrichten, die ihre Geschäftstätigkeit
betreffen, z. B. durch Verweise auf ihren Internet-Seiten.

(19) Der Verpflichtung zur Veröffentlichung der Entscheidungen über
die Gewährung von Nutzungsrechten für Frequenzen oder Num-
mern kann dadurch entsprochen werden, dass diese Entscheidun-
gen über eine Website öffentlich zugänglich gemacht werden.

(20) Das gleiche Unternehmen, beispielsweise ein Kabelnetzbetreiber,
kann sowohl einen elektronischen Kommunikationsdienst wie
etwa die Übermittlung von Fernsehsignalen als auch Dienste be-
reitstellen, die nicht unter diese Richtlinie fallen, wie etwa die
Vermarktung eines Angebots von Rundfunk- oder Fernsehinhalts-
übertragungsdiensten; daher können diesem Unternehmen hin-
sichtlich seiner Tätigkeit als Anbieter oder Vermittler von Inhal-
ten nach anderen Bestimmungen als nach dieser Richtlinie zusätz-
liche Verpflichtungen auferlegt werden, ohne dass die im Anhang
enthaltene Liste der Bedingungen dadurch berührt würde.

(21) Bei der Gewährung von Nutzungsrechten für Funkfrequenzen
oder Nummern oder von Rechten zur Installation von Einrichtun-
gen können die zuständigen Behörden die Unternehmen, denen
sie diese Rechte gewähren, über die einschlägigen Bedingungen
in der Allgemeingenehmigung unterrichten.

(22) Ist in einem bestimmten Bereich die Nachfrage nach Funkfre-
quenzen größer als das verfügbare Angebot, sollte bei der Zu-
teilung dieser Frequenzen ein ordnungsgemäßes und transparentes
Verfahren eingehalten werden, damit unzulässige Diskriminierun-
gen vermieden und diese knappen Güter optimal genutzt werden.

(23) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten bei der Festlegung
von Kriterien für auf Wettbewerb beruhende oder vergleichende
Auswahlverfahren sicherstellen, dass die in Artikel 8 der Richt-
linie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) genannten Ziele erreicht
werden. Es stünde daher nicht im Widerspruch zu dieser Richt-
linie, wenn die Anwendung objektiver, nicht diskriminierender
und verhältnismäßiger Auswahlkriterien zur Förderung des Wett-
bewerbs dazu führen würde, dass bestimmte Unternehmen von
einem wettbewerbsorientierten oder vergleichenden Auswahlver-
fahren für eine bestimmte Funkfrequenz ausgeschlossen werden.

(24) Wurde auf europäischer Ebene eine harmonisierte Zuteilung von
Funkfrequenzen an einzelne Unternehmen vereinbart, sollten die
Mitgliedstaaten diese Vereinbarungen bei der Zuteilung von Nut-
zungsrechten für Funkfrequenzen des nationalen Frequenznut-
zungsplans genaustens in die Praxis umsetzen.

(25) Die Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste
benötigen möglicherweise eine Bestätigung ihrer mit der Allge-
meingenehmigung verbundenen Rechte in Bezug auf die Zusam-
menschaltung sowie ihrer Wegerechte, um vor allem die Ver-
handlungen mit anderen regionalen oder lokalen staatlichen Stel-
len oder mit Diensteanbietern in anderen Mitgliedstaaten leichter
führen zu können. Zu diesem Zweck sollten die nationalen Re-
gulierungsbehörden entweder auf Antrag oder ansonsten als auto-
matische Reaktion auf eine Notifizierung im Rahmen der Allge-
meingenehmigung hin den Unternehmen eine Erklärung ausstel-
len. Diese Erklärungen sollten für sich allein noch keinen An-
spruch auf Rechte begründen und die Rechte aufgrund der All-
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gemeingenehmigung, die Nutzungsrechte oder die Inanspruch-
nahme derartiger Rechte sollten auch nicht von einer Erklärung
abhängen.

(26) Wenn Unternehmen der Ansicht sind, dass ihre Anträge auf Er-
teilung von Rechten für die Installation von Einrichtungen nicht
im Einklang mit den in der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenricht-
linie) festgelegten Grundsätzen behandelt worden sind, oder wenn
solche Entscheidungen unangemessen verzögert werden, sollten
sie das Recht haben, im Einklang mit der genannten Richtlinie
gegen solche Entscheidungen oder gegen die Verzögerung sol-
cher Entscheidungen zu klagen.

(27) Die Sanktionen für die Nichterfüllung der an die Allgemeinge-
nehmigung geknüpften Bedingungen sollten dem Versäumnis an-
gemessen sein. Sofern es sich nicht um einen außergewöhnlichen
Fall handelt, wäre es unangemessen, einem Unternehmen, das
eine oder mehrere der an die Allgemeingenehmigung geknüpften
Bedingungen nicht erfüllt, das Recht, elektronische Kommunika-
tionsdienste anzubieten, oder das Nutzungsrecht für Funkfrequen-
zen oder Nummern zu entziehen oder das betreffende Recht aus-
zusetzen. Dies berührt nicht die Sofortmaßnahmen, die die zu-
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei einer ernsten Gefähr-
dung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit oder
der wirtschaftlichen und betrieblichen Interessen anderer Unter-
nehmen treffen können. Diese Richtlinie sollte auch nicht die
Schadenersatzansprüche berühren, die Unternehmen aufgrund in-
nerstaatlichen Rechts gegeneinander erheben.

(28) Diensteanbieter zu verpflichten, Berichte und Informationen zu
liefern, kann sowohl für das Unternehmen als auch für die zu-
ständige nationale Regulierungsbehörde eine Belastung bedeuten.
Solche Verpflichtungen sollten daher angemessen und objektiv
gerechtfertigt sein und auf das absolut Notwendige beschränkt
werden. Es ist nicht nötig, systematisch und regelmäßig den
Nachweis der Erfüllung aller an eine Allgemeingenehmigung
oder an Nutzungsrechte geknüpften Bedingungen zu verlangen.
Die Unternehmen haben das Recht zu erfahren, zu welchem
Zweck die von ihnen verlangten Angaben benutzt werden sollen.
Die Lieferung von Informationen sollte keine Bedingung für die
Gewährung des Marktzugangs sein. Für statistische Zwecke kann
von den Anbietern elektronischer Kommunikationsnetze oder -
dienste eine Meldung verlangt werden, wenn sie ihre Tätigkeit
einstellen.

(29) Diese Richtlinie sollte nicht die Pflicht der Mitgliedstaaten berüh-
ren, alle Informationen zu übermitteln, die zur Verteidigung der
Gemeinschaftsinteressen im Zusammenhang mit internationalen
Vereinbarungen notwendig sind. Ferner berührt diese Richtlinie
nicht die Berichterstattungsverpflichtungen aufgrund von Rechts-
vorschriften, die, wie beispielsweise das Wettbewerbsrecht, nicht
speziell auf den Bereich der elektronischen Kommunikation ab-
stellen.

(30) Von Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste können
Verwaltungsabgaben erhoben werden, um die Arbeit der nationa-
len Regulierungsbehörde bei der Abwicklung des Genehmigungs-
verfahrens und der Einräumung von Nutzungsrechten zu finan-
zieren. Diese Abgaben sollten sich auf das beschränken, was zur
Deckung der tatsächlichen Verwaltungskosten für diese Arbeit
notwendig ist. Zu diesem Zweck sollte bei den Einnahmen und
Ausgaben der nationalen Regulierungsbehörden dadurch für
Transparenz gesorgt werden, dass die insgesamt eingenommenen
Abgaben und die angefallenen Verwaltungskosten jährlich offen
gelegt werden. So können die Unternehmen prüfen, ob die Abga-
ben den Verwaltungskosten entsprechen.
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(31) Die Regelungen zur Erhebung von Verwaltungsabgaben sollten
den Wettbewerb nicht verzerren und keine Schranken für den
Marktzugang errichten. Mit einer Allgemeingenehmigungsrege-
lung wird es, abgesehen von der Gewährung von Nutzungsrech-
ten für Nummern und Funkfrequenzen und von Rechten für die
Installation von Einrichtungen, nicht länger möglich sein, einzel-
nen Unternehmen administrative Kosten und somit Abgaben auf-
zuerlegen. Alle erhobenen Verwaltungsabgaben sollten mit den
Grundsätzen einer Allgemeingenehmigungsregelung vereinbar
sein. Ein Beispiel einer fairen, einfachen und transparenten Op-
tion für diese Kriterien zur Auferlegung von Abgaben könnte ein
am Umsatz orientierter Verteilungsschlüssel sein. Sind die admi-
nistrativen Kosten sehr gering, so sind möglicherweise Pauschal-
abgaben oder Abgaben, bei denen Pauschalbasis und umsatzbezo-
gene Komponenten miteinander kombiniert werden, angemessen.

(32) Zusätzlich zu den Verwaltungsabgaben können für Nutzungs-
rechte an Frequenzen und Nummern Entgelte erhoben werden,
um eine optimale Nutzung dieser Güter sicherzustellen. Diese
Entgelte sollten die Entwicklung innovativer Dienste und den
Wettbewerb auf dem Markt nicht erschweren. Durch diese Richt-
linie werden die Zwecke, für die Entgelte für die Nutzungsrechte
verwendet werden, nicht berührt. Diese Entgelte können bei-
spielsweise zur Finanzierung derjenigen Tätigkeiten der nationa-
len Regulierungsbehörden verwendet werden, die nicht über die
Verwaltungsabgaben finanziert werden können. Bestehen im Fall
von Auswahl- bzw. Vergleichswettbewerben die Entgelte für Fre-
quenznutzungsrechte ausschließlich oder teilweise aus einem Pau-
schalbetrag, so sollten Zahlungsregelungen sicherstellen, dass
diese Entgelte in der Praxis nicht zu einer Auswahl nach Kriterien
führen, die nicht in Beziehung zu dem Ziel der optimalen Nut-
zung von Funkfrequenzen stehen. Die Kommission kann regel-
mäßig vergleichende Untersuchungen über die optimale Praxis
bei der Zuweisung von Funkfrequenzen, der Nummernzuteilung
bzw. der Zuteilung von Wegerechten veröffentlichen.

(33) Die Mitgliedstaaten können die mit einer Allgemeingenehmigung
und mit Nutzungsrechten verbundenen Rechte, Bedingungen,
Verfahren, Gebühren und Entgelte ändern, wenn dies objektiv
gerechtfertigt ist. Solche Änderungen sollten allen interessierten
Parteien ordnungsgemäß und rechtzeitig mitgeteilt werden, wobei
ihnen angemessen Gelegenheit zu geben ist, ihren Standpunkt zu
einer solchen Änderung darzulegen.

(34) Zur Erreichung der angestrebten Transparenz müssen Dienstean-
bieter, Verbraucher und andere interessierte Parteien leichten Zu-
gang erhalten zu allen Informationen über Rechte, Bedingungen,
Verfahren, Gebühren, Entgelte und Entscheidungen über die Be-
reitstellung elektronischer Kommunikationsdienste, über Nut-
zungsrechte für Funkfrequenzen und Nummern, Rechte zur In-
stallation von Einrichtungen, nationale Frequenznutzungspläne
und nationale Nummernpläne. Die nationalen Regulierungsbehör-
den haben die wichtige Aufgabe, diese Informationen bereitzu-
stellen und ständig zu aktualisieren. Falls diese Rechte von ande-
ren staatlichen Stellen verwaltet werden, sollten sich die einzel-
staatlichen Regulierungsbehörden darum bemühen, ein benutzerf-
reundliches Instrument für den Zugang zu Informationen über
diese Rechte zu schaffen.

(35) Die Kommission sollte kontrollieren, ob der Binnenmarkt mit den
in dieser Richtlinie vorgesehenen nationalen Genehmigungsrege-
lungen ordnungsgemäß funktioniert.

(36) Um zu erreichen, dass alle Bestandteile des neuen Regulierungs-
rahmens für den Sektor der elektronischen Kommunikation
gleichzeitig zur Anwendung gelangen, ist es wichtig, dass der
Prozess der Umsetzung dieser Richtlinie in einzelstaatliches
Recht und der Prozess der Anpassung der bestehenden Genehmi-
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gungen an die neuen Regeln parallel erfolgen. Werden jedoch in
besonderen Fällen die bei Inkrafttreten dieser Richtlinie gültigen
Genehmigungen im Einklang mit dieser Richtlinie durch eine
Allgemeingenehmigung und individuelle Nutzungsrechte ersetzt,
und würde dies dazu führen, dass die Pflichten der Diensteanbie-
ter, die aufgrund einer gültigen Genehmigung arbeiten, erweitert
oder ihre Rechte eingeschränkt werden, so können die Mitglied-
staaten einen zusätzlichen Zeitraum von neun Monaten nach Be-
ginn der Anwendung dieser Richtlinie zur Anpassung dieser Ge-
nehmigungen nutzen, sofern sich dies nicht nachteilig auf die
Rechte und Pflichten anderer Unternehmen auswirkt.

(37) Unter bestimmten Umständen kann die Aufhebung einer Bedin-
gung für die Genehmigung betreffend den Zugang zu elektron-
ischen Kommunikationsnetzen zu deutlichen Nachteilen für ein
oder mehrere Unternehmen führen, für die die Bedingung von
Nutzen war. In diesen Fällen kann die Kommission auf Antrag
eines Mitgliedstaates weitere Übergangsvereinbarungen billigen.

(38) Da die Ziele der vorgeschlagenen Maßnahmen, nämlich die Har-
monisierung und Vereinfachung der Genehmigungsvorschriften
und -bedingungen für elektronische Kommunikationsnetze und -
dienste, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht in ausreichendem
Maße erreicht werden können und daher wegen des Umfangs
und der Wirkungen der Maßnahmen besser auf Gemeinschafts-
ebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip
tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel ebenfalls
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht
über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus
—

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziel und Geltungsbereich

(1) Ziel dieser Richtlinie ist es, durch die Harmonisierung und Ver-
einfachung der Genehmigungsvorschriften und -bedingungen einen Bin-
nenmarkt für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste zu er-
richten, damit deren Bereitstellung in der ganzen Gemeinschaft erleich-
tert wird.

(2) Diese Richtlinie gilt für Genehmigungen, die für die Bereitstel-
lung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste erteilt werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Begriffsbestimmun-
gen in Artikel 2 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

▼M1
(2) Darüber hinaus gilt folgende Begriffsbestimmung:

„Allgemeingenehmigung“: der in einem Mitgliedstaat festgelegte recht-
liche Rahmen, mit dem gemäß dieser Richtlinie Rechte für die Bereit-
stellung elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste gewährleis-
tet werden und in dem sektorspezifische Verpflichtungen festgelegt wer-
den, die für alle oder für bestimmte Arten von elektronischen Kommu-
nikationsnetzen und -diensten gelten können.
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▼B

Artikel 3

Allgemeingenehmigung für elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Freiheit, elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste gemäß den in dieser Richtlinie fest-
gelegten Bedingungen bereitzustellen. Sie dürfen ein Unternehmen nur
dann an der Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze oder -
dienste hindern, wenn dies aus den in Artikel 46 Absatz 1 des Vertrags
genannten Gründen notwendig ist.

(2) Die Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze oder die
Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste darf unbeschadet
der in Artikel 6 Absatz 2 genannten besonderen Verpflichtungen oder
der in Artikel 5 genannten Nutzungsrechte nur von einer Allgemeinge-
nehmigung abhängig gemacht werden. Von dem betreffenden Unterneh-
men kann eine Meldung gefordert werden, aber nicht verlangt werden,
vor Ausübung der mit der Genehmigung verbundenen Rechte eine aus-
drückliche Entscheidung oder einen anderen Verwaltungsakt der natio-
nalen Regulierungsbehörde zu erwirken. Nach einer entsprechenden
Meldung, sofern diese verlangt wird, kann ein Unternehmen seine Tä-
tigkeit aufnehmen, gegebenenfalls vorbehaltlich der Bestimmungen der
Artikel 5, 6 und 7 über die Nutzungsrechte.

▼M1
Unternehmen, die grenzüberschreitende elektronische Kommunikations-
dienste für Unternehmen erbringen, die in mehreren Mitgliedstaaten
angesiedelt sind, müssen nicht mehr als eine Meldung je betroffenem
Mitgliedstaat machen.

▼B
(3) Die Meldung im Sinne von Absatz 2 umfasst nicht mehr als die
Erklärung einer juristischen oder natürlichen Person gegenüber der na-
tionalen Regulierungsbehörde, dass sie die Absicht hat, mit der Bereit-
stellung elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste zu beginnen,
sowie die Mindestangaben, die nötig sind, damit die nationale Regulie-
rungsbehörde ein Register oder ein Verzeichnis der Anbieter elektron-
ischer Kommunikationsnetze und -dienste führen kann. Diese Angaben
müssen sich auf die für die Identifizierung des Diensteanbieters und
seiner Kontaktpersonen notwendigen Informationen, wie beispielsweise
die Handelsregisternummer, seine Anschrift sowie eine Kurzbeschrei-
bung des Netzes oder des Dienstes und den voraussichtlichen Termin
für die Aufnahme der Tätigkeit beschränken.

Artikel 4

Mindestrechte aufgrund einer Allgemeingenehmigung

(1) Unternehmen, denen gemäß Artikel 3 eine Genehmigung erteilt
wurde, haben das Recht,

a) elektronische Kommunikationsnetze und -dienste bereitzustellen;

b) zu veranlassen, dass ihr Antrag auf Erteilung der notwendigen
Rechte zur Installation der Einrichtungen gemäß Artikel 11 der
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) geprüft wird.

(2) Wenn diese Unternehmen elektronische Kommunikationsnetze
oder -dienste für die Allgemeinheit bereitstellen, haben sie aufgrund
der Allgemeingenehmigung ferner das Recht,

a) gemäß der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) mit anderen
Anbietern öffentlich verfügbarer Kommunikationsnetze und -dienste,
für die in der Gemeinschaft eine Allgemeingenehmigung erteilt
wurde, über eine Zusammenschaltung zu verhandeln und gegebenen-
falls den Zugang oder die Zusammenschaltung zu erhalten;

b) gemäß der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzer-
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▼B

rechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten
(Universaldienstrichtlinie) (1) die Möglichkeit zu erhalten, für die
Erfüllung bestimmter Elemente einer Universaldienstverpflichtung
im nationalen Hoheitsgebiet oder in bestimmten Teilen desselben
benannt zu werden.

▼M1

Artikel 5

Nutzungsrechte für Funkfrequenzen und Nummern

(1) Die Mitgliedstaaten erleichtern die Nutzung von Funkfrequenzen
im Rahmen von Allgemeingenehmigungen. Erforderlichenfalls können
sie individuelle Nutzungsrechte gewähren

— zur Vermeidung funktechnischer Störungen,

— zur Gewährleistung der technischen Qualität der Dienste,

— zur Sicherstellung der effizienten Nutzung von Funkfrequenzen oder

— zur Erreichung anderer von den Mitgliedstaaten im Einklang mit
dem Gemeinschaftsrecht festgelegter Ziele von allgemeinem Inte-
resse.

(2) Müssen für Funkfrequenzen und Nummern individuelle Nut-
zungsrechte gewährt werden, so gewähren die Mitgliedstaaten solche
Rechte auf Antrag jedem Unternehmen für die Bereitstellung von Net-
zen oder Diensten auf der Grundlage der in Artikel 3 genannten Allge-
meingenehmigung, vorbehaltlich der Artikel 6 und 7 und des
Artikels 11 Absatz 1 Buchstabe c der vorliegenden Richtlinie sowie
sonstiger Vorschriften zur Sicherstellung einer effizienten Nutzung die-
ser Ressourcen gemäß der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten festgelegten spezifischen Kri-
terien und Verfahren, die Anwendung finden, wenn Erbringern von
Rundfunk- oder Fernsehinhaltsdiensten Frequenznutzungsrechte gewährt
werden, um Ziele von allgemeinem Interesse im Einklang mit dem
Gemeinschaftsrecht zu erreichen, werden die Rechte zur Nutzung von
Frequenzen und Nummern nach offenen, objektiven, transparenten,
nicht diskriminierenden und verhältnismäßigen Verfahren sowie, im
Falle von Funkfrequenzen, im Einklang mit Artikel 9 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) gewährt. Von der Anforderung offener
Verfahren darf in den Fällen abgewichen werden, in denen die Gewäh-
rung individueller Frequenznutzungsrechte an die Erbringer von Rund-
funk- oder Fernsehinhaltsdiensten im Hinblick auf ein von den Mitglied-
staaten im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht festgelegtes Ziel von
allgemeinem Interesse notwendig ist.

Bei der Gewährung von Nutzungsrechten geben die Mitgliedstaaten an,
ob und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen diese Rechte vom
Inhaber der Rechte übertragen werden können. Im Fall von Funkfre-
quenzen müssen derartige Bestimmungen mit den Artikeln 9 und 9b der
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) in Einklang stehen.

Gewähren die Mitgliedstaaten Nutzungsrechte für einen begrenzten Zeit-
raum, muss dieser im Hinblick auf das angestrebte Ziel unter gebühr-
ender Berücksichtigung eines angemessenen Zeitraums für die Amorti-
sation der Investition für den jeweiligen Dienst angemessen sein.

Werden individuelle Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen für min-
destens zehn Jahre gewährt, ohne dass sie gemäß Artikel 9b der Richt-
linie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) von Unternehmen untereinander
übertragen oder vermietet werden können, stellt die zuständige nationale
Behörde — insbesondere aufgrund eines begründeten Ersuchens des
Rechteinhabers — sicher, dass die Kriterien für eine Vergabe indivi-
dueller Nutzungsrechte erfüllt sind und während der Geltungsdauer der
Lizenz eingehalten werden. Sind diese Kriterien nicht länger erfüllt,
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▼M1

wird das individuelle Nutzungsrecht nach Vorankündigung und nach
Ablauf einer angemessenen Frist in eine Allgemeingenehmigung für
die Nutzung von Funkfrequenzen umgewandelt oder gemäß Artikel 9b
der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) zwischen Unternehmen
übertragbar bzw. vermietbar gemacht.

(3) Entscheidungen über die Gewährung von Nutzungsrechten wer-
den von der nationalen Regulierungsbehörde so schnell wie möglich
nach Erhalt des vollständigen Antrags getroffen, mitgeteilt und veröf-
fentlicht, und zwar innerhalb von drei Wochen im Fall von Nummern,
die im Rahmen des nationalen Nummerierungsplans für spezielle Zwe-
cke vergeben worden sind, und innerhalb von sechs Wochen im Fall
von Funkfrequenzen, die im Rahmen des nationalen Frequenzbereichs-
nutzungsplans für die Nutzung durch elektronische Kommunikations-
dienste zugeteilt worden sind. Die letztgenannte Frist lässt geltende
internationale Vereinbarungen über die Nutzung von Funkfrequenzen
und Erdumlaufpositionen unberührt.

(4) Wurde nach Konsultation der interessierten Kreise gemäß Arti-
kel 6 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) beschlossen, dass
Nutzungsrechte für Nummern von außerordentlichem wirtschaftlichem
Wert im Wege wettbewerbsorientierter oder vergleichender Auswahlver-
fahren vergeben werden, können die Mitgliedstaaten die Höchstfrist von
drei Wochen um einen weiteren Zeitraum von bis zu drei Wochen
verlängern.

Für wettbewerbsorientierte oder vergleichende Auswahlverfahren für
Funkfrequenzen gilt Artikel 7.

(5) Die Mitgliedstaaten schränken die Zahl der gewährten Nutzungs-
rechte nur so weit ein, wie dies für eine effiziente Nutzung der Funk-
frequenzen gemäß Artikel 7 notwendig ist.

(6) Die zuständigen nationalen Behörden stellen sicher, dass die
Funkfrequenzen im Einklang mit Artikel 8 Absatz 2 und
Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie effi-
zient und wirksam genutzt werden. Sie sorgen dafür, dass der Wett-
bewerb nicht durch Übertragungen oder eine Anhäufung von Rechten
zur Nutzung von Funkfrequenzen verzerrt wird. Hierbei können die
Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen, z. B. indem sie den
Verkauf oder die Vermietung von Frequenznutzungsrechten anordnen.

▼B

Artikel 6

Bedingungen bei Allgemeingenehmigungen und Nutzungsrechten
für Funkfrequenzen und für Nummern sowie besondere

Verpflichtungen

▼M1
(1) Die Allgemeingenehmigung für die Bereitstellung elektronischer
Kommunikationsnetze oder -dienste sowie die Rechte zur Nutzung von
Funkfrequenzen und die Rechte zur Nutzung von Nummern können nur
an die im Anhang genannten Bedingungen geknüpft werden. Diese
müssen nicht diskriminierend, verhältnismäßig und transparent sein
und im Fall der Frequenznutzungsrechte mit Artikel 9 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) in Einklang stehen.

▼B
(2) Besondere Verpflichtungen, die Anbietern elektronischer Kom-
munikationsnetze und -dienste gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 sowie
den Artikeln 6 und 8 der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) und
►M1 Artikel 17 der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtli-
nie) ◄ oder Anbietern, die einen Universaldienst erbringen sollen, ge-
mäß der genannten Richtlinie auferlegt werden können, werden rechtlich
von den mit der Allgemeingenehmigung verbundenen Rechten und
Pflichten getrennt. Damit für die Unternehmen die Transparenz sicher-
gestellt ist, werden in der Allgemeingenehmigung die Kriterien und
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▼B

Verfahren angegeben, nach denen einzelnen Unternehmen solche beson-
deren Verpflichtungen auferlegt werden können.

(3) Die Allgemeingenehmigung enthält nur die branchenspezifischen
Bedingungen, die in Teil A des Anhangs aufgeführt sind, und greift
keine Bedingungen auf, die für die Unternehmen aufgrund anderer in-
nerstaatlicher Rechtsvorschriften gelten.

(4) Die Mitgliedstaaten greifen bei Erteilung der Nutzungsrechte für
Funkfrequenzen oder Nummern nicht die Bedingungen der Allgemein-
genehmigung auf.

Artikel 7

Beschränkung der Einräumung von Nutzungsrechten für
Funkfrequenzen

▼M1
(1) Erwägt ein Mitgliedstaat, die zu erteilenden Rechte für die Nut-
zung von Funkfrequenzen zahlenmäßig zu beschränken oder die Gel-
tungsdauer bestehender Nutzungsrechte in anderer Weise als entspre-
chend den darin festgelegten Bedingungen zu verlängern, so berücksich-
tigt er unter anderem Folgendes:

▼B
a) Er trägt der Notwendigkeit gebührend Rechnung, den Nutzen für die

Nutzer zu maximieren und den Wettbewerb zu erleichtern;

b) er gibt allen Beteiligten, einschließlich Nutzern und Verbrauchern,
die Gelegenheit, zu einer eventuellen Beschränkung gemäß Artikel 6
der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) Stellung zu nehmen;

▼M1
c) er veröffentlicht unter Angabe der Gründe jede Entscheidung, die

Erteilung oder Verlängerung von Nutzungsrechten zu beschränken;

▼B
d) er fordert nach der Entscheidung für ein bestimmtes Verfahren zur

Beantragung von Nutzungsrechten auf, und

e) er überprüft die Beschränkung in angemessenen Abständen oder auf
angemessenen Antrag der betroffenen Unternehmen.

(2) Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass weitere Nutzungsrechte für
Funkfrequenzen erteilt werden können, gibt er dies öffentlich bekannt
und fordert zur Beantragung dieser Rechte auf.

▼M1
(3) Muss die Erteilung von Nutzungsrechten für Funkfrequenzen be-
schränkt werden, so erteilen die Mitgliedstaaten diese Rechte nach ob-
jektiven, transparenten, nicht diskriminierenden und verhältnismäßigen
Auswahlkriterien. Bei diesen Auswahlkriterien tragen sie der Umsetzung
der Ziele nach Artikel 8 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
sowie der Anforderungen ihres Artikels 9 gebührend Rechnung.

▼B
(4) Bei wettbewerbsorientierten oder vergleichenden Auswahlverfah-
ren können die Mitgliedstaaten die in Artikel 5 Absatz 3 genannte
Höchstfrist von sechs Wochen so lange wie nötig, höchstens jedoch
um acht Monate, verlängern, um für alle Beteiligten ein faires, ange-
messenes, offenes und transparentes Verfahren sicherzustellen.

Diese Fristen lassen geltende internationale Vereinbarungen über die
Nutzung von Funkfrequenzen und die Satellitenkoordinierung unbe-
rührt.

(5) Dieser Artikel berührt nicht die Übertragung von Nutzungsrech-
ten für Funkfrequenzen gemäß ►M1 Artikel 9b ◄ der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).
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▼B

Artikel 8

Harmonisierte Funkfrequenzzuteilung

Wurden im Einklang mit den internationalen Vereinbarungen und den
Gemeinschaftsregeln die Nutzung von Funkfrequenzen harmonisiert,
Vereinbarungen über die Zugangsbedingungen und -verfahren getroffen
und Unternehmen, denen die Funkfrequenzen zugeteilt werden sollen,
ausgewählt, so erteilen die Mitgliedstaaten dementsprechend das Recht
auf Nutzung der Funkfrequenzen. Sofern alle mit dem Nutzungsrecht
für die Funkfrequenzen verbundenen Bedingungen im Falle eines ge-
meinsamen Auswahlverfahrens eingehalten wurden, verknüpfen die Mit-
gliedstaaten damit keine weiteren Bedingungen, zusätzlichen Kriterien
oder Verfahren, welche die korrekte Durchführung der gemeinsamen
Zuteilung dieser Funkfrequenzen einschränken, verändern oder verzö-
gern würden.

Artikel 9

Erklärungen zur Erleichterung der Ausübung von Rechten zur
Installation von Einrichtungen, von Wege- und von

Zusammenschaltungsrechten

Auf Antrag eines Unternehmens stellen die nationalen Regulierungsbe-
hörden innerhalb einer Woche eine standardisierte Erklärung aus, mit
der gegebenenfalls bestätigt wird, dass das Unternehmen die Meldung
nach Artikel 3 Absatz 2 vorgenommen hat, und in der sie angeben,
unter welchen Umständen Unternehmen, die im Rahmen einer Allge-
meingenehmigung elektronische Kommunikationsnetze oder -dienste be-
reitstellen, berechtigt sind, das Recht zur Installation von Einrichtungen,
auf Verhandlungen über eine Zusammenschaltung und/oder auf Erhalt
eines Zugangs oder einer Zusammenschaltung zu beantragen, um ihnen
die Ausübung dieser Rechte zum Beispiel auf anderen staatlichen Ebe-
nen oder gegenüber anderen Unternehmen zu erleichtern. Gegebenen-
falls können diese Erklärungen auch automatisch auf die Meldung nach
Artikel 3 Absatz 2 hin ausgestellt werden.

Artikel 10

Erfüllung der Bedingungen von Allgemeingenehmigungen oder
Nutzungsrechten sowie der besonderen Verpflichtungen

▼M1
(1) Die nationalen Regulierungsbehörden beobachten und überwa-
chen im Einklang mit Artikel 11 die Einhaltung der Bedingungen der
Allgemeingenehmigung oder der Nutzungsrechte sowie der in
Artikel 6 Absatz 2 genannten besonderen Verpflichtungen.

Die nationalen Regulierungsbehörden sind befugt, von Unternehmen,
die elektronische Kommunikationsnetze oder -dienste im Rahmen einer
Allgemeingenehmigung bereitstellen oder über Rechte zur Nutzung von
Funkfrequenzen oder Nummern verfügen, im Einklang mit Artikel 11
zu verlangen, alle erforderlichen Informationen zu liefern, damit sie
prüfen können, ob die an die Allgemeingenehmigung oder die Nut-
zungsrechte geknüpften Bedingungen oder die in Artikel 6 Absatz 2
genannten besonderen Verpflichtungen erfüllt sind.

(2) Stellt eine nationale Regulierungsbehörde fest, dass ein Unterneh-
men eine oder mehrere Bedingungen der Allgemeingenehmigung oder
der Nutzungsrechte oder die in Artikel 6 Absatz 2 genannten besonde-
ren Verpflichtungen nicht erfüllt, teilt sie dies dem Unternehmen mit
und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb einer angemessenen Frist Stellung
zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde ist befugt, die Beendigung des in Ab-
satz 2 genannten Verstoßes, entweder unverzüglich oder innerhalb einer
angemessenen Frist, zu verlangen, und ergreift angemessene und ver-
hältnismäßige Maßnahmen, damit die Einhaltung sichergestellt wird.
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▼M1

In diesem Zusammenhang ermächtigen die Mitgliedstaaten die zuständi-
gen Behörden, Folgendes zu verhängen:

a) gegebenenfalls abschreckende Geldstrafen, die wiederkehrende Geld-
strafen mit Rückwirkung umfassen können, sowie

b) Anordnungen, wonach die Erbringung eines Dienstes oder eines
Pakets von Diensten, die — wenn sie fortgeführt würden — zu einer
spürbaren Beeinträchtigung des Wettbewerbs führen würden, bis zur
Erfüllung der Zugangsverpflichtungen, die nach einer Marktanalyse
nach Artikel 16 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) aufer-
legt wurden, einzustellen oder aufzuschieben ist.

Die Maßnahmen und die Gründe dafür werden dem betreffenden
Unternehmen unverzüglich mitgeteilt; dabei wird dem Unternehmen
eine angemessene Frist gesetzt, damit es der Maßnahme entsprechen
kann.

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 ermächtigen die Mitgliedstaa-
ten die zuständige Behörde, gegebenenfalls gegen diejenigen Unterneh-
men Geldstrafen zu verhängen, die der Verpflichtung zur Mitteilung von
Informationen gemäß den Verpflichtungen nach Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe a oder b dieser Richtlinie und nach Artikel 9 der Richtlinie
2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) nicht innerhalb einer von der nationalen
Regulierungsbehörde festgesetzten angemessenen Frist nachgekommen
sind.

(5) Im Falle schwerer oder wiederholter Nichterfüllung der an die
Allgemeingenehmigung oder die Nutzungsrechte geknüpften Bedingun-
gen oder der in Artikel 6 Absatz 2 genannten besonderen Verpflichtun-
gen können die nationalen Regulierungsbehörden, sofern die in Absatz 3
genannten Maßnahmen zur Sicherstellung der Erfüllung der Anforde-
rungen erfolglos geblieben sind, ein Unternehmen daran hindern, weiter-
hin elektronische Kommunikationsnetze oder -dienste bereitzustellen,
oder die Nutzungsrechte aussetzen oder entziehen. Wirksame, verhält-
nismäßige und abschreckende Sanktionen können für den gesamten
Zeitraum der Nichterfüllung angewendet werden, auch wenn in der
Folge die Bedingungen bzw. Verpflichtungen erfüllt wurden.

(6) Hat die zuständige Behörde Beweise dafür, dass die Nichterfül-
lung der an die Allgemeingenehmigung oder die Nutzungsrechte ge-
knüpften Bedingungen oder der in Artikel 6 Absatz 2 genannten beson-
deren Verpflichtungen eine unmittelbare und ernste Gefährdung der
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit darstellt oder bei an-
deren Anbietern oder Nutzern elektronischer Kommunikationsnetze oder
-dienste oder anderen Nutzern von Frequenzen zu ernsten wirtschaft-
lichen oder betrieblichen Problemen führt, so kann sie ungeachtet der
Absätze 2, 3 und 5 vor einer endgültigen Entscheidung einstweilige
Sofortmaßnahmen treffen, um Abhilfe zu schaffen. Das betreffende Un-
ternehmen erhält anschließend angemessen Gelegenheit, seinen Stand-
punkt darzulegen und eine Lösung vorzuschlagen. Gegebenenfalls kann
die zuständige Behörde die einstweiligen Maßnahmen bestätigen; diese
können höchstens bis zu drei Monate gelten, können aber für den Fall,
dass Vollstreckungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind, um einen
weiteren Zeitraum von bis zu drei Monaten verlängert werden.

▼B
(7) Die Unternehmen haben das Recht, gegen Maßnahmen, die auf-
grund dieses Artikels getroffen werden, nach dem Verfahren des Arti-
kels 4 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) einen Rechtsbehelf
einzulegen.

Artikel 11

Informationen für Allgemeingenehmigungen und Nutzungsrechte
sowie besondere Verpflichtungen

(1) Unbeschadet der Informations- und Berichtspflichten aufgrund
anderer innerstaatlicher Rechtsvorschriften als der Allgemeingenehmi-
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▼B

gung dürfen die nationalen Regulierungsbehörden von den Unterneh-
men im Rahmen der Allgemeingenehmigung oder der Nutzungsrechte
oder der in Artikel 6 Absatz 2 genannten besonderen Verpflichtungen
nur die Informationen verlangen, die angemessen und objektiv gerecht-
fertigt sind für

▼M1
a) die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung der Erfüllung

der Bedingungen 1 und 2 des Teils A, der Bedingungen 2 und 6 des
Teils B und der Bedingungen 2 und 7 des Teils C des Anhangs
sowie der Erfüllung der in Artikel 6 Absatz 2 genannten Verpflich-
tungen;

▼B
b) die Einzelfallprüfung der Erfüllung der im Anhang genannten Be-

dingungen, wenn eine Beschwerde eingegangen ist oder die natio-
nale Regulierungsbehörde aus anderen Gründen annimmt, dass eine
Bedingung nicht erfüllt ist, oder die nationale Regulierungsbehörde
von sich aus Ermittlungen durchführt;

c) Verfahren für Anträge auf Erteilung von Nutzungsrechten und Über-
prüfung solcher Anträge;

d) die Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisvergleichen für Dienste
zum Nutzen der Verbraucher;

e) genau angegebene statistische Zwecke;

f) eine Marktanalyse im Sinne der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangs-
richtlinie) oder der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie);

▼M1
g) die Sicherstellung der effizienten Nutzung und Gewährleistung der

wirksamen Verwaltung der Funkfrequenzen;

h) die Bewertung künftiger Entwicklungen im Netz- oder Dienstleis-
tungsbereich, die sich auf die Dienstleistungen an Wettbewerber
auf Vorleistungsebene auswirken könnten.

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b, d, e, f, g und h genannten
Informationen dürfen nicht vor dem Zugang zum Markt oder als Bedin-
gung für den Zugang verlangt werden.

▼B
(2) Verlangen die nationalen Regulierungsbehörden von einem Un-
ternehmen die in Absatz 1 genannten Informationen, so teilen sie die-
sem auch mit, für welchen speziellen Zweck die Informationen benutzt
werden sollen.

Artikel 12

Verwaltungsabgaben

(1) Verwaltungsabgaben, die von Unternehmen verlangt werden, die
aufgrund einer Allgemeingenehmigung einen Dienst oder ein Netz be-
reitstellen oder denen ein Nutzungsrecht gewährt wurde,

a) dienen insgesamt lediglich zur Deckung der administrativen Kosten
für die Verwaltung, Kontrolle und Durchsetzung von Allgemeinge-
nehmigungen und Nutzungsrechten sowie der in Artikel 6 Absatz 2
genannten besonderen Verpflichtungen, die die Kosten für interna-
tionale Zusammenarbeit, Harmonisierung und Normung, Marktana-
lyse, Überwachung der Einhaltung und andere Marktkontrollmecha-
nismen sowie für Regulierungstätigkeiten zur Ausarbeitung und
Durchsetzung des abgeleiteten Rechts und von Verwaltungsbeschlüs-
sen, beispielsweise von Beschlüssen über den Zugang und die Zu-
sammenschaltung, einschließen können, und

b) werden den einzelnen Unternehmen in einer objektiven, verhältnis-
mäßigen und transparenten Weise auferlegt, bei der die zusätzlichen
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Verwaltungskosten und zugehörigen Aufwendungen auf ein Min-
destmaß reduziert werden.

(2) Erheben die nationalen Regulierungsbehörden Verwaltungsabga-
ben, so veröffentlichen sie einen jährlichen Überblick über ihre Ver-
waltungskosten und die insgesamt eingenommenen Abgaben. Entspre-
chend der Differenz der Gesamtsumme der Abgaben und der Verwal-
tungskosten werden entsprechende Berichtigungen vorgenommen.

Artikel 13

Entgelte für Nutzungsrechte und für Rechte für die Installation von
Einrichtungen

Die Mitgliedstaaten können der zuständigen Behörde gestatten, bei Nut-
zungsrechten für Funkfrequenzen oder Nummern oder bei Rechten für
die Installation von Einrichtungen auf, über oder unter öffentlichem oder
privatem Grundbesitz Entgelte zu erheben, die eine optimale Nutzung
dieser Ressourcen sicherstellen sollen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher,
dass die Entgelte objektiv gerechtfertigt, transparent, nichtdiskriminie-
rend und ihrem Zweck angemessen sind, und tragen den in Artikel 8 der
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) genannten Zielen Rechnung.

▼M1

Artikel 14

Änderung von Rechten und Pflichten

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte, Bedingungen
und Verfahren im Zusammenhang mit Allgemeingenehmigungen und
Nutzungsrechten oder Rechten zur Installation von Einrichtungen nur
in objektiv gerechtfertigten Fällen und unter Wahrung der Verhältnis-
mäßigkeit geändert werden können, wobei sie gegebenenfalls die beson-
deren, für übertragbare Frequenznutzungsrechte geltenden Bedingungen
berücksichtigen. Außer wenn die vorgeschlagenen Änderungen gering-
fügig sind und mit dem Inhaber der Rechte oder der Allgemeingeneh-
migung vereinbart wurden, wird eine solche Änderungsabsicht in ge-
eigneter Weise angekündigt, und den interessierten Kreisen, einschließ-
lich Nutzern und Verbrauchern, wird eine ausreichende Frist einge-
räumt, um ihren Standpunkt zu den geplanten Änderungen darzulegen;
diese Frist beträgt, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, min-
destens vier Wochen.

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen Rechte zur Installation von Einrich-
tungen oder Rechte zur Nutzung von Funkfrequenzen nicht vor Ablauf
des Zeitraums, für den sie gewährt wurden, einschränken oder entzie-
hen, außer in begründeten Fällen und gegebenenfalls im Einklang mit
dem Anhang und einschlägigen nationalen Vorschriften über Entschä-
digungen für den Entzug von Rechten.

▼B

Artikel 15

Veröffentlichung von Informationen

▼M1
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle einschlägigen Infor-
mationen über Rechte, Bedingungen, Verfahren, Abgaben, Entgelte und
Entscheidungen im Zusammenhang mit Allgemeingenehmigungen, Nut-
zungsrechten und Rechten zur Installation von Einrichtungen in ange-
messener Weise veröffentlicht und ständig aktualisiert werden, so dass
alle interessierten Kreise leichten Zugang zu diesen Informationen ha-
ben.

▼B
(2) Werden die in Absatz 1 genannten Informationen, und zwar ins-
besondere Informationen über Verfahren und Bedingungen für Rechte
zur Installation von Einrichtungen, auf verschiedenen staatlichen Ebenen
aufbewahrt, so unternehmen die nationalen Regulierungsbehörden alle
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zumutbaren Bemühungen, um unter Berücksichtigung der dabei entste-
henden Kosten einen benutzerfreundlichen Überblick über die Gesamt-
heit dieser Informationen, einschließlich der Informationen über die
jeweils zuständigen staatlichen Ebenen und ihre Behörden, zu erstellen,
damit die Stellung von Anträgen auf Gewährung von Rechten zur In-
stallation von Einrichtungen erleichtert wird.

Artikel 16

Überprüfungsverfahren

Die Kommission überprüft regelmäßig das Funktionieren der nationalen
Genehmigungsverfahren und die Entwicklung grenzüberschreitender
Dienstleistungen innerhalb der Gemeinschaft und erstattet dem Europä-
ischen Parlament und dem Rat Bericht; zum ersten Mal geschieht dies
spätestens drei Jahre nach dem Beginn der Anwendung dieser Richtlinie
gemäß Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2. Zu diesem Zweck kann die
Kommission von den Mitgliedstaaten Informationen verlangen, die un-
verzüglich bereitzustellen sind.

Artikel 17

Bestehende Genehmigungen

▼M1
(1) Unbeschadet des Artikels 9a der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmen-
richtlinie) bringen die Mitgliedstaaten am 31. Dezember 2009 bereits
bestehende Allgemeingenehmigungen und individuelle Nutzungsrechte
spätestens bis zum 19. Dezember 2011 mit den Artikeln 5, 6 und 7
sowie mit dem Anhang dieser Richtlinie in Einklang.

(2) Führt die Anwendung von Absatz 1 zu einer Einschränkung der
Rechte oder einer Erweiterung der bereits bestehenden Allgemeingeneh-
migungen und individuellen Nutzungsrechte, so können die Mitglied-
staaten die Gültigkeit dieser Genehmigungen und Rechte bis höchstens
zum 30. September 2012 verlängern, sofern dies die Rechte, die andere
Unternehmen aufgrund des Gemeinschaftsrechts genießen, nicht beein-
trächtigt. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Verlängerun-
gen unter Angabe der Gründe mit.

▼B
(3) Kann der betreffende Mitgliedstaat nachweisen, dass die Abschaf-
fung einer Bedingung für die Genehmigung in Bezug auf den Zugang
zu elektronischen Kommunikationsnetzen, die vor dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Richtlinie in Kraft war, für die Unternehmen, die
über einen angeordneten Zugang zu einem anderen Netz verfügten, zu
übermäßigen Schwierigkeiten führt und ist es diesen Unternehmen nicht
möglich, vor dem Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Richt-
linie nach Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 auf dem Verhandlungsweg
neue Vereinbarungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zu er-
zielen, so kann der Mitgliedstaat die befristete Verlängerung der Gel-
tungsdauer der betreffenden Bedingung(en) beantragen. Derartige An-
träge sind bis zum Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Richt-
linie nach Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 2 unter genauer Angabe der
Bedingung(en) und des Zeitraums, für die bzw. für den die befristete
Verlängerung beantragt wird, zu stellen.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die Gründe für
den Antrag auf eine Verlängerung. Die Kommission prüft derartige
Anträge unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten des
betreffenden Mitgliedstaats und des bzw. der betroffenen Unternehmen
sowie die Notwendigkeit der Gewährleistung eines kohärenten Rege-
lungsumfelds auf Gemeinschaftsebene. Sie entscheidet darüber, ob der
Antrag genehmigt oder abgelehnt wird, und im Fall einer Entscheidung
zur Genehmigung des Antrags entscheidet sie über den Umfang und die
Dauer der zu genehmigenden Verlängerung. Die Kommission unterrich-
tet den betreffenden Mitgliedstaat innerhalb von sechs Monaten nach
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dem Eingang des Antrags auf Verlängerung. Die betreffenden Entschei-
dungen werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröf-
fentlicht.

Artikel 18

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 24. Juli
2003 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüg-
lich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese Bestimmungen ab dem 25. Juli 2003 an.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Ver-
öffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie aller nachfolgenden Änderungen
mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 19

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 20

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG

▼M1
Maximalliste der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen (Teil A), Rechte
zur Nutzung von Funkfrequenzen (Teil B) und Rechte zur Nutzung von Num-
mern (Teil C) im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 11 Absatz 1 Buch-
stabe a, innerhalb der gemäß den Artikeln 5, 6, 7, 8 und 9 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) zulässigen Grenzen.

▼B
A. Bedingungen, die an eine Allgemeingenehmigung geknüpft werden kön-

nen

1. Finanzieller Beitrag zur Finanzierung des Universaldienstes entspre-
chend der Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie).

2. Verwaltungsgebühren entsprechend Artikel 12 der vorliegenden Richt-
linie.

3. Interoperabilität der Dienste und Zusammenschaltung der Netze ent-
sprechend der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie).

▼M1
4. Bereitstellung — für Endnutzer — von Nummern des nationalen Num-

merierungsplans, von Nummern des europäischen Telefonnummern-
raums (ETNS), von universellen internationalen gebührenfreien
Rufnummern (UIFN) und, soweit technisch und wirtschaftlich mach-
bar, von Nummern der Nummerierungspläne anderer Mitgliedstaaten
sowie Bedingungen entsprechend der Richtlinie 2002/22/EG (Univer-
saldienstrichtlinie).

▼B
5. Auflagen aus Gründen des Umweltschutzes sowie der Städte- und

Raumplanung sowie Auflagen und Bedingungen in Verbindung mit
der Gewährung des Zugangs zu öffentlichem oder privatem Grundbe-
sitz oder der Nutzung dieses Grundbesitzes und Bedingungen in Ver-
bindung mit der Kollokation und der gemeinsamen Nutzung von Ein-
richtungen entsprechend der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
und gegebenenfalls einschließlich finanzieller oder technischer Garan-
tien, die für die ordnungsgemäße Ausführung von Infrastrukturarbeiten
erforderlich sind.

6. Übertragungspflichten entsprechend der Richtlinie 2002/22/EG (Uni-
versaldienstrichtlinie).

▼M1
7. Speziell die elektronische Kommunikation betreffender Schutz perso-

nenbezogener Daten und der Privatsphäre gemäß der Richtlinie
2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Datenschutz-
richtlinie für elektronische Kommunikation) (1).

8. Speziell die elektronische Kommunikation betreffende Verbraucher-
schutzvorschriften, einschließlich der Bedingungen entsprechend der
Richtlinie 2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie), und Bedingungen
im Zusammenhang mit Zugangsmöglichkeiten für behinderte Nutzer
im Einklang mit Artikel 7 der Universaldienstrichtlinie.

▼B
9. Beschränkungen in Bezug auf die Ausstrahlung von illegalen Inhalten

entsprechend der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (2) und Beschränkungen in Bezug
auf die Ausstrahlung schädlicher Inhalte gemäß Artikel 2a Absatz 2
der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koor-
dinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (3).

10. Informationen im Rahmen eines Meldeverfahrens gemäß
Artikel 3 Absatz 3 dieser Richtlinie und für sonstige, in Artikel 11
dieser Richtlinie genannte Zwecke.
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▼B

11. Ermöglichung der rechtmäßigen Überwachung des Telekommunika-
tionsverkehrs durch die zuständigen nationalen Behörden entsprechend
der ►M1 Richtlinie 2002/58/EG ◄ und der Richtlinie 95/46/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr (1).

▼M1
11a. Nutzungsbedingungen für Mitteilungen staatlicher Stellen an die Be-

völkerung zu deren Warnung vor unmittelbar bevorstehenden Gefahren
und zur Abschwächung der Folgen schwerer Katastrophen.

12. Vorschriften für die Nutzung bei Katastrophen oder einem nationalen
Notstand zur Sicherstellung der Kommunikation zwischen Hilfsdiens-
ten und Behörden.

▼B
13. Maßnahmen zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegen-

über elektromagnetischen Feldern, die von elektronischen Kommunika-
tionsnetzen verursacht werden, entsprechend dem Gemeinschaftsrecht.

14. Andere als die in Artikel 6 Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Zu-
gangsverpflichtungen für Unternehmen, die elektronische Kommunika-
tionsnetze oder -dienste bereitstellen, entsprechend der Richtlinie
2002/19/EG (Zugangsrichtlinie).

15. Wahrung der Integrität öffentlicher Kommunikationsnetze entsprechend
der Richtlinie 2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) und der Richtlinie
2002/22/EG (Universaldienstrichtlinie) einschließlich der Bedingungen
zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen zwischen elektronischen
Kommunikationsnetzen und -diensten gemäß der Richtlinie 89/336/EWG
des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2).

▼M1
16. Schutz öffentlicher Netze gegen unbefugten Zugang entsprechend der

Richtlinie 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für die elektronische
Kommunikation).

▼B
17. Bedingungen für die Nutzung von Funkfrequenzen gemäß

Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie 1999/5/EG, sofern diese Nutzung
nicht der Erteilung von individuellen Nutzungsrechten gemäß
Artikel 5 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie unterworfen ist.

18. Maßnahmen, die die Vereinbarkeit mit den in Artikel 17 der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) genannten Normen und/oder Spezifika-
tionen gewährleisten sollen.

▼M1
19. Transparenzverpflichtungen für Anbieter öffentlicher Kommunikations-

netze, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende elektronische Kom-
munikationsdienste bereitstellen, mit denen sichergestellt werden soll,
dass durchgehende Konnektivität im Einklang mit den Zielen und Grund-
sätzen gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
besteht, Offenlegung aller Bedingungen, die den Zugang zu Diensten
und Anwendungen und/oder deren Nutzung beschränken, sofern solche
Bedingungen in den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Gemein-
schaftsrecht zulässig sind, und — soweit notwendig und verhältnismä-
ßig — Zugang der nationalen Regulierungsbehörden zu Informationen,
die zur Prüfung der Richtigkeit der Offenlegung benötigt werden.

▼B
B. Bedingungen, die an Frequenznutzungsrechte geknüpft werden können

▼M1
1. Verpflichtung zur Bereitstellung einer Dienstleistung oder zur Nutzung

einer Technologieart, für die die Frequenznutzungsrechte erteilt wur-
den, gegebenenfalls einschließlich der Anforderungen in Bezug auf
Reichweite und Qualität.

2. Effektive und effiziente Frequenznutzung entsprechend der Richtlinie
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).
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▼B

3. Technische und den Betrieb betreffende Bedingungen zur Vermeidung
von funktechnischen Störungen und für die Begrenzung der Exposition
der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern, sofern diese
Bedingungen von den in der Allgemeingenehmigung aufgeführten Be-
dingungen abweichen.

4. Höchstdauer gemäß Artikel 5 dieser Richtlinie vorbehaltlich von Än-
derungen im nationalen Frequenzplan.

5. Übertragung von Rechten auf Betreiben des Inhabers der Rechte und
Bedingungen für eine solche Übertragung im Einklang mit der Richt-
linie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

6. Nutzungsentgelte gemäß Artikel 13 dieser Richtlinie.

7. Verpflichtungen, die das Unternehmen, das die Nutzungsrechte er-
wirbt, im Laufe eines auf Wettbewerb oder auf Vergleich beruhenden
Auswahlverfahrens eingegangen ist.

8. Verpflichtungen im Rahmen der einschlägigen internationalen Verein-
barungen über die Nutzung von Frequenzen.

▼M1
9. Besondere Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Nutzung von

Funkfrequenzen zu Versuchszwecken.

▼B
C. Bedingungen, die an Nummernnutzungsrechte geknüpft werden können

▼M1
1. Angabe des Dienstes, für den die Nummer benutzt werden soll, ein-

schließlich aller Anforderungen, die an die Bereitstellung dieses Diens-
tes geknüpft sind, und, um Zweifel zu vermeiden, Angabe der Tarif-
grundsätze und Höchstpreise, die für bestimmte Nummernbereiche zum
Schutz der Verbraucher gemäß Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b der
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) gelten können.

▼B
2. Effektive und effiziente Nummernnutzung entsprechend der Richtlinie

2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

3. Nummernübertragbarkeit entsprechend der Richtlinie 2002/22/EG
(Universaldienstrichtlinie).

4. Verpflichtung, Informationen über öffentliche Teilnehmerverzeichnisse
im Sinne der Artikel 5 und 25 der Richtlinie 2002/22/EG (Univer-
saldienstrichtlinie) zur Verfügung zu stellen.

5. Höchstdauer gemäß Artikel 5 dieser Richtlinie, vorbehaltlich von Än-
derungen im nationalen Nummerierungsplan.

6. Übertragung von Rechten auf Betreiben des Inhabers der Rechte und
Bedingungen für eine solche Übertragung im Einklang mit der Richt-
linie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie).

7. Nutzungsentgelte gemäß Artikel 13 dieser Richtlinie.

8. Verpflichtungen, die das Unternehmen, das die Nutzungsrechte er-
wirbt, im Laufe eines auf Wettbewerb oder auf Vergleich beruhenden
Auswahlverfahrens eingegangen ist.

9. Verpflichtungen im Rahmen der einschlägigen internationalen Verein-
barungen über die Nutzung von Nummern.
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